
 

 
 Vorentwurf 
 
Bundesbeschluss  
über die Genehmigung des Übereinkommens des Europa-
rates zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung 
und sexuellem Missbrauch (Lanzarote-Konvention) und 
über seine Umsetzung (Änderung des Strafgesetzbuchs) 
vom … 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf die Artikel 54 Absatz 1 und 166 Absatz 2 der Bundesverfassung1

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom …
,  

2

beschliesst: 
, 

Art. 1 
1 Das Übereinkommen des Europarates vom 25. Oktober 20073

2 Der Bundesrat wird ermächtigt, das Übereinkommen zu ratifizieren. 

 zum Schutz von 
Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch (Lanzarote-Konven-
tion) wird genehmigt. 

3 Er bringt bei der Ratifikation, gestützt auf Artikel 48 in Verbindung mit Artikel 20 
Absatz 3 zweites Lemma, Artikel 24 Absatz 3 und Artikel 25 Absatz 3 des Überein-
kommens, die folgenden Vorbehalte an: 

a.  Vorbehalt zu Artikel 20 Absatz 1 Buchstaben a und e: 
 Die Schweiz behält sich das Recht vor, Artikel 20 Absatz 1 Buchstaben a 

und e nicht anzuwenden auf die Herstellung und den Besitz pornografischen 
Materials, in dem Kinder dargestellt werden, die das länderspezifische Mün-
digkeitsalter erreicht haben, wenn diese Bilder von ihnen mit ihrer Zustim-
mung und allein zu ihrem persönlichen Gebrauch hergestellt worden sind 
und sich in ihrem Besitz befinden.  

b. Vorbehalt zu Artikel 24 Absatz 2: 
 Die Schweiz behält sich das Recht vor, Artikel 24 Absatz 2 nicht anzuwen-

den auf den Versuch einer Straftat nach Artikel 23. 
c. Vorbehalt zu Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe e: 
 Die Schweiz behält sich das Recht vor, Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe e 

nicht anzuwenden. 
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4 Er macht dem Generalsekretär des Europarates gemäss Artikel 37 Absatz 2 
die folgende Mitteilung: 
Zuständige Behörde für die Entgegennahme und Aufbewahrung von Daten 
nach Artikel 37 Absatz 1 ist das Bundesamt für Polizei (fedpol) des Eidgenös-
sischen Justiz- und Polizeidepartements, Nussbaumstrasse 29, 3003 Bern.  

Art. 2 
Das Strafgesetzbuch4

 

 wird wie folgt geändert: 

 
Straftaten gegen 
Unmündige im 
Ausland 
 

Art. 5 Abs. 1 
1 Diesem Gesetz ist ausserdem unterworfen, wer sich in der Schweiz 
befindet, nicht ausgeliefert wird und im Ausland eine der folgenden 
Taten begangen hat: 

 

a. Menschenhandel (Art. 182), sexuelle Handlungen mit Abhängigen 
(Art. 188), sexuelle Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 
190), Schändung (Art. 191) oder Förderung der Prostitution (Art. 
195), wenn das Opfer weniger als 18 Jahre alt war, sowie sexuelle 
Handlungen mit Unmündigen gegen Entgelt (Art. 196); 

 

b. sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187), wenn das Opfer 
weniger als 14 Jahre alt war; 

 

c. qualifizierte Pornografie (Art. 197 Ziff. 2bis und 3), wenn die Ge-
genstände oder Vorführungen sexuelle Handlungen mit unmündi-
gen Personen zum Inhalt hatten. 

 
1. Verfolgungsverjäh-
rung. Fristen 
 

Art. 97 Abs. 2 
2 Bei sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und unmündigen 
Abhängigen (Art. 188) sowie bei Straftaten nach den Artikeln 111, 
113, 122, 182, 189-191, 195 und 197 Ziff. 2bis, die sich gegen ein Kind 
unter 16 Jahren richten, dauert die Verfolgungsverjährung in jedem 
Fall mindestens bis zum vollendeten 25. Lebensjahr des Opfers. 

 
3. Ausnützung 
sexueller Handlungen. 
Förderung der 
Prostitution 

Art. 195 

Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer: 

a. eine unmündige Person der Prostitution zuführt oder in der Ab-
sicht, daraus Vermögensvorteile zu erlangen, ihre Prostitution för-
dert; 

 

b. eine Person unter Ausnützung ihrer Abhängigkeit oder wegen 

  

4  SR 311.0 
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eines Vermögensvorteils der Prostitution zuführt; 
 

c. die Handlungsfähigkeit einer Person, die Prostitution betreibt, 
dadurch beeinträchtigt, dass er sie bei dieser Tätigkeit über-
wacht oder Ort, Zeit, Ausmass oder andere Umstände der Pros-
titution bestimmt; 

 
d. eine Person in der Prostitution festhält. 

 
 
Sexuelle Handlungen 
mit Unmündigen gegen 
Entgelt 

Art. 196 (neu) 

Wer mit einer unmündigen Person gegen Entgelt sexuelle Handlungen 
vornimmt oder solche von ihr vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren bestraft. 

  
4. Pornografie Art. 197 
 

1. Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildun-
gen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführun-
gen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich 
macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
2. Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Ziffer 1 öffent-
lich ausstellt oder zeigt oder sie sonst jemandem unaufgefordert anbie-
tet, wird mit Busse bestraft. 
Wer die Besucher von Ausstellungen oder Vorführungen in geschlos-
senen Räumen im Voraus auf deren pornografischen Charakter hin-
weist, bleibt straflos. 
2bis. Wer eine unmündige Person anwirbt, damit diese an einer porno-
grafischen Vorführung mitwirkt, oder wer sie zur Mitwirkung an einer 
derartigen Vorführung veranlasst, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
3. Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Ziffer 1, die 
sexuelle Handlungen mit Tieren, menschlichen Ausscheidungen oder 
Gewalttätigkeiten mit Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle 
Handlungen oder Gewalttätigkeiten mit unmündigen Personen zum 
Inhalt haben, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, 
ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über 
elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird: 

a. mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft; 
b. sofern die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle 

Handlungen oder Gewalttätigkeiten mit unmündigen Personen 
zum Inhalt haben, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
Geldstrafe bestraft. 

3bis. Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Ziffer 1, die 
sexuelle Handlungen mit Tieren oder Gewalttätigkeiten mit Erwachse-
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nen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkei-
ten mit unmündigen Personen zum Inhalt haben, konsumiert oder zum 
eigenen Konsum eine Tathandlung nach Ziffer 3 Absatz 1 begeht, 
wird: 

a. mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft; 
b. sofern die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle 

Handlungen oder Gewalttätigkeiten mit unmündigen Personen 
zum Inhalt haben, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe bestraft. 

3ter. Bei Straftaten nach den Ziffern 3 und 3bis werden die Gegenstände 
eingezogen. 
4. Handelt der Täter mit Bereicherungsabsicht, so ist die Strafe  

a. Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe; 
b. sofern die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle 

Handlungen oder Gewalttätigkeiten mit unmündigen Personen 
zum Inhalt haben, Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstra-
fe. 

4bis. Bei Straftaten nach Ziffer 4 ist mit Freiheitsstrafe eine Geldstrafe 
zu verbinden. 
4ter. Unmündige Personen von mehr als 16 Jahren bleiben straflos, 
wenn sie voneinander einvernehmlich Gegenstände oder Vorführungen 
im Sinne von Ziffer 1 herstellen, besitzen oder konsumieren. 

5. Gegenstände oder Vorführungen im Sinne der Ziffern 1-3bis sind 
nicht pornografisch, wenn sie einen schutzwürdigen kulturellen oder 
wissenschaftlichen Wert haben.  

Art. 3 
1 Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Staatsvertragsreferendum für Verträ-
ge, die wichtige rechtsetzende Bestimmungen enthalten oder deren Umsetzung den 
Erlass von Bundesgesetzen erfordert, nach den Artikeln 141 Absatz 1 Buchstabe d 
Ziffer 3 und Artikel 141a Absatz 2 der Bundesverfassung. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten der Änderung des Strafgesetzbuches 
nach Artikel 2. 
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